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RS OGH 1956/6/6 1Ob283/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1956

Norm

ABGB §372 IIb

Rechtssatz

Aus der Entfernung der Klosettanlage durch den Hauptbestandgeber steht dem Unterbestandnehmer gegen diesen

kein Anspruch zu. Er müßte sich ( mangels direkter vertraglicher Beziehungen zum Hauptbestandgeber ) gegen den

Unterbestandgeber wenden.
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